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Privater Gestaltungsplan «Herferswil 84» —
Genehmigung

Mettmenstetten

Der private Gestaltungsplan «Herferswil 84» umfasst eine Fldche von gesamthaft 2'215
m?2 am nordlichen Rand des Weilers Herferswil (2'104 m? von Parzelle Kat.-Nr. 3774 und
111 m2 von Parzelle Kat.-Nr. 3773), auf der sich eine leerstehende Scheune mit Schopf
befindet (Gebaude Vers.-Nr. 26).

- Privater Gestaltungsplan «Herferswil 84» Mst. 1:500 vom 21. Méarz 2019
Besondere Bestimmungen (GPB) vom 28. Marz 2019

- Planungsbericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom
28. Marz 2019

Sachverhalt

Im Weiler Herferswil der Gemeinde Mettmenstetten betreibt die Familie Trachsel seit
1990 eine Landmaschinen-Werkstatt. Der Betrieb beschaftigt, neben dem Ehepaar
Trachsel und deren Sohn, zwei Angestellte und bildet zwei Lernende aus. Aufgrund der
immer grosser werdenden Landmaschinen reicht die Raumhdhe der bestehenden Werk-
statt fir die Reparatur der grésseren Maschinen nicht mehr aus. Diese missen im Freien
repariert werden. Familie Trachsel ist im Besitz einer unbenutzten Scheune mit angebau-
tem Schopf (Gebaude Vers.-Nr. 26) in unmittelbarer Nahe zur bestehenden Werkstatt, am
Rande des Weilers Herferswil. Die leerstehende Baute wiirde sich aufgrund ihrer Lage
und Grosse bestens als Werkstatt flir Landmaschinen eignen. Aus diesem Grund méchte
die Familie Trachsel die bestehende Werkstatt auf diese Liegenschaft verlegen.

Der Gestaltungsplan «Herferswil 84» umfasst eine Flache auf der sich die leerstehende
Scheune mit Schopf befindet. Der Perimeter liegt ausserhalb der Kernzone in der kanto-
nalen Landwirtschaftszone. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Umset-
zung des Gestaltungsplans zu schaffen, ist die vorliegende Gestaltungsplanvorlage mit
einer Einzonungsvorlage (und Gestaltungsplanpflicht) liber ebendiese Flache bindend
verkn(pft.

Die Gemeindeversammiung Mettmenstetten stimmte mit Beschluss vom 23. April 2019
dem privaten Gestaltungsplan «Herferswil 84» zu. Gegen diesen Beschluss wurden ge-
mass Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Affoltern a.A. vom 4. Juni 2019 keine
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 6. Juni 2019 ersucht die Gemeinde Mettmens-
tetten um Genehmigung der Vorlage.


ruth.prevedoni
Textfeld

ruth.prevedoni
Textfeld


Zusammenfassung
der Vorlage

Wesentliche
Festlegungen und
Vorschriften

Ergebnis der
Genehmigungsprifung

Baudirektion
2/3

Erwagungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

B. Materielle Priifung

Der private Gestaltungsplan schafft die planungsrechtliche Voraussetzung fir die Nut-
zung des Gebaudes Vers.-Nr. 26 und dessen Umgebung fiir Gewerbe mit einem direkten
Zusammenhang zur Landwirtschaft, unter Ausschluss der Wohnnutzung. Der Perimeter
des Gestaltungsplans (und der damit verbundenen Einzonung) umfasst nur die den Nut-
zungsanforderungen entsprechenden Flachen.

Mit dem Gestaltungsplan werden bei der bestehenden Scheune und dem angebauten
Schopf begrenzte bauliche Veranderungen erméglicht, die’den landwirtschaftlichen Cha-
rakter {ibernehmen und sich vertraglich in die Weilerstruktur einbetten. Die Hierarchie
zwischen Haupt- und Nebengebiuden bleibt erhalten bzw. wird durch das Klaren des
Hauptvolumens gestarkt.

Die ortsbildgerechte Gestaltung der Gebaude (z.B. betreffend die zuldssigen Anpassun-
gen der Déacher, die Materialisierung oder die Ausfiihrung von Fenstern und Toren) wird
mit entsprechenden Artikeln gesichert. Der Umgang mit der Umgebungsgestaltung sowie
die Erschliessung sind geregelt und nachvoliziehbar begriindet.

Den mit Vorpriifungen des Amts fiir Raumentwicklung vom 26. November 2018 und
28. Marz 2019 gesteliten Antragen und Empfehlungen wurde weitgehend entsprochen.
Einzig eine gestalterische Auflage beziglich der Materialisierung der Tore wurden nicht
tibernommen, aber unter funktionalen Aspekten nachvollziehbar begriindet.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtméssig, zweckmassig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentimer (unter Vorbehalt der
Kostenauflage geméss Dispositiv Il) und die Gemeinde Mettmenstetten sind durch die
Genehmigung nicht beschwert. Gegen den genehmigten Gestaltungsplan steht weiteren
betroffenen Privaten und Verbdnden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Geméss § 5

Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem ge-
priften Akt zu veréffentlichen und aufzulegen.

Die Genehmigung des privaten Gestaltungsplans «Herferswil 84» ist zwingend an die
Genehmigung der Teilrevision der Nutzungsplanung «Herferswil 84» geknipft, welche
parallel zu dieser Vorlage zur Genehmigung vorliegt.

Gestiitzt auf § 4 und § 9 der Gebtiihrenordnung fur Verwaltungsbehérden ist flr diese
Verflgung eine Gebihr zu erheben.
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Die Baudirektion verfiigt:

Der private Gestaltungsplan «Herferswil 84», welchem die Gemeindeversammlung
Mettmenstetten mit Beschluss vom 23. April 2019 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betragt Fr. 890.40 (106 528/83100.40.100) und
wird der Rechnungsadressatin geméss Dispositiv V auferlegt.

Gegen Dispositiv Il dieser Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zirich, Postfach, 8090 Ziirich, schriftlich
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begriin-
dung enthalten. Die angefochtene Verfligung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie még-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

Die Gemeinde Mettmenstetten wird eingeladen

Dispositiv | sowie den kommunalen Beschluss samt Réchtsmittelbelehrung zusam-
men mit der dazugehérigen Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung zu verdf-
fentlichen

diese Verfligung zusammen mit der gepriften Planung sowie der dazugehérigen
Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung aufzulegen

nach Rechtskraft der Teilrevision der Nutzungsplanung «Herferswil 84» sowie des
privaten Gestaltungsplans «Herferswil 84» die Inkraftsetzung zu veréffentlichen und
diese dem Baurekursgericht sowie dem Amt fiir Raumentwicklung mit Beleg der Pub-
likation mitzuteilen

nach Inkrafttreten die Anderungen im Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschrankungen (OREB-Kataster) nachfiihren zu lassen

Mitteilung an

Gemeinde Mettmenstetten (unter Beilage von zwei Dossier)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt fir Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

Bundesamt fiir Rau_mentwicklung nach Massgabe von Art. 46 Abs. 1 Bst. a RPV

GPW Walter Willa, Obstgartenstrasse 12, 8910 Affoltern a.A. (Katasterbearbeiteror-
ganisation)

Trachsel Landmaschinen, Herferswil 60, 8932 Mettmenstetten (Rechnungsadressat)

VERSENDET AM 3 0. JuL! 2019
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Besondere Bestimmungen

Allgemeine Bestimmungen

Rechtsgrundlage

Gestltzt auf das Planungs- und Baugesetz des Kantons Zlrich (PBG, in der bis zum 28.
Februar 2017 geltenden Fassung vom 1. Juli 2015) wird fir das in Ziffer 1.3 bezeichnete
Gebiet ein Privater Gestaltungsplan aufgestellt.

Bestandteile

Massgebliche Bestandteile sind:
= Situation 1:500, nachfolgend «Plan» genannt

= diese Besonderen Bestimmungen, nachfolgend «Bestimmungen» genannt

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich ist im Plan mit «Gestaltungsplanperimeter» bezeichnet.

Zweck

Der Gestaltungsplan schafft die planungsrechtliche Voraussetzung fir die Nutzung des
Gebdudes Versicherungs-Nr. 26 sowie der Umgebung fiir Gewerbe mit einem direkten Zu-
sammenhang zur Landwirtschaft, unter Ausschluss der Wohnnutzung.

Er stellt sicher, dass das Gebaude und die Umgebung den landwirtschaftlichen Charakter
soweit wie moglich bewahren.

Bebauung

Allgemeine Bestimmungen
Innerhalb der Baubereiche sind Um-, Ersatz- und Anbauten zulassig.

Die bestehende Bausubstanz darf insoweit ersetzt werden, als dies vom Erhaltungszu-
stand her nétig und fir die neue Nutzung erforderlich ist. Brauchbare Materialien sind so-
weit wie moglich an Ort wiederzuverwenden.

Um-, Ersatz- und Anbauten dirfen das bestehende Gebaudevolumen (iber dem gewachse-
nen Boden nicht Gberschreiten, ausser wo und in dem Ausmass, wie es der Gestaltungs-
plan ausdriicklich zulasst. Massgeblich fiir das bestehende Gebdudevolumen sind die Amt-
liche Vermessung und die im Anhang zum Bericht dargestellte vermasste Volumetrie.

Die Geschosseinteilung ist innerhalb des zuldssigen Gebaudevolumens frei.

Dachvorspriinge, Vordacher und einzelne Vorspriinge dirfen Uber die Baubereichsgrenzen
hinausragen.

Baubereich A

Das bestehende Satteldach und der darunter liegende Baukdrper dirfen nach Westen ver-
langert werden.

Das bestehende Dach des Schopfs in Baubereich C darf bis in das Satteldach der Scheune
in Baubereich A verlangert werden.

Der untere, flachere Teil des bestehenden nordseitigen Schragdachs darf bis auf die Héhe
des verldngerten Dachs des Schopfs angehoben werden, sodass der Knick im Hauptdach
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Besondere Bestimmungen

auf Hohe First des Schopfdaches zu liegen kommt und die Traufen auf gleicher Hohe lie-
gen.

Baubereich B

Auf dem bestehenden, teilweise unterirdischen Gebaudeteil kann ein eingeschossiger An-
bau mit Schragdach realisiert werden. Das Schrdgdach muss unterhalb des giebelseitigen
Dachvorsprungs des Hauptdachs ansetzen.

Baubereich C

Die offene ostseitige Fassade darf geschlossen werden.

Gestaltung

Grundséatzlich sind die Fassaden in Holz auszufiihren. Der Anbau in Baubereich B kann
Sichtbacksteinfassaden aufweisen.

Holzfassaden sind unbehandelt zu belassen oder kdnnen mit einer zurlickhaltenden, trans-
parenten, braunen oder graubraunen Farbgebung versehen werden.

Sichtbacksteinfassaden sind gemischt mit ockerroten und ockergelben Backsteinen in An-
lehnung an die bestehende Sichtbacksteinfassade auszufiihren.

Es sind nur folgende Fenstertypen sind zuldssig:

= in Holzfassaden: Fenster hinter transparenter Schalung

= in Sichtbacksteinfassaden: liegende Fenster

Die Fenster sind als Holz- oder Holzmetallfenster auszufiihren. Fensterrahmen sind in ei-
nem mitteldunkeln bis dunkeln Farbton zu halten.

Tore sind dort und in denjenigen Massen zuldssig, wie es fiir die betrieblichen BedUrfnisse
erforderlich ist. Sie sind einheitlich und farblich der jeweiligen Fassade angepasst zu ge-
stalten. Die Tore dirfen soviel Fensterflache aufweisen, wie es fiir die angemessene Be-
lichtung der Werkstatt erforderlich ist.

Gelander sind in Metall mit einer dunkeln, nicht glanzenden Farbgebung oder in Holz aus-
zufldhren.

Nutzung

Zulassig sind die gewerbliche Nutzung mit einem direkten Zusammenhang zur Landwirt-
schaft sowie die landwirtschaftliche Nutzung.

Der Verkauf von landwirtschaftsnahen Produkten wie Maschinen, Geraten und Ersatzteilen
ist nur zuldssig im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Werkstatt fir landwirtschaftliche
Maschinen und Gerate und nur in untergeordnetem Masse zur Werkstatt. Eine allfallige
Ausstellungs- und Verkaufsflache ist im Verhaltnis zum Betrieb nur in sehr untergeordne-
tem Masse erlaubt.

Jegliche Wohnnutzung ist ausgeschlossen.

Umgebung

Es darf nur so viel Flache fiir Vorplatze und Zufahrten befestigt und versiegelt werden,
wie betrieblich n6tig ist, und maximal soviel, wie im Plan dargestellt ist.

Auf den Vorplatzen dirfen Fahrzeuge und Maschinen abgestellt und — unter Beachtung
der gewasserschutzrechtlichen Bestimmungen — repariert werden.
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Besondere Bestimmungen

Im «Bereich fir Abladerampe» geméss Plan kann der &stlich des Perimeters verlaufende
Weg so verbreitert werden, dass eine Rampe flir Ab- und Verlad von Fahrzeugen und Gu-
tern entsteht. Fir deren Ausbildung ist eine auf das Minimum beschrankte Stltzmauer zu-
lassig.

No6rdlich von Baubereich B darf entlang der dstlichen Perimetergrenze eine Stiitzmauer auf
maximal der halben Lange bis zur Abladerampe errichtet werden. Der verbleibende Ab-
schnitt ist als Wiesenbdschung auszubilden.

Der H6henunterschied zwischen dem sidlichen Vorplatz (auf Hohe Boden des in Baube-
reich B zulassigen Anbaus) und dem Weg entlang der 6stlichen Grundstlicksgrenze soll
soweit wie moglich mit einer Wiesenbdschung tiberwunden werden. Soweit trotzdem
noch erforderlich, kann eine Stiitzmauer angelegt werden.

Stltzmauern dirfen maximal 1.50 m hoch sein. Als Material sind Findlinge oder wildfor-
mige oder gespaltene Sandsteinblécke in unverfugtem Aufbau zu verwenden.

Grinflachen sind als Wiese zu erhalten oder anzulegen; Rasen ist nicht zulassig.

An dem im Plan bezeichneten Standort ist ein Baum zu pflanzen. Die Baumart ist im Rah-
men des Baubewilligungsverfahrens zu bestimmen.

Es sind ausschliesslich einheimische, standortgerechte Pflanzenarten zu verwenden.
Zuchtformen und Hybride sind nicht zulassig.

Erschliessung
Die Zufahrten richten sich nach den Angaben im Plan.

Die Anordnung der Parkierung ist frei.

Energie

Entsprechend den Empfehlungen und Vorgaben von Energiestadt Mettmenstetten sollen
die Dacher nach Mdglichkeit, wirtschaftlicher Tragbarkeit und Bewilligungsféhigkeit mit
Solaranlagen ausgestattet werden. Es sind nur Indach-Anlagen zulassig.

Schlussbestimmungen

Verhaéltnis zum Ulibergeordneten Recht

Wo der Gestaltungsplan keine Festlegungen trifft, gelten die Bestimmungen der BZO, des
PBG (in der bis zum 28. Februar 2017 geltenden Fassung vom 1. Juli 2015) und des Bun-
desgesetzes Uber die Raumplanung (RPG).

Inkrafttreten

Der vorliegende Private Gestaltungsplan «Herferswil 84» tritt mit der 6ffentlichen Be-
kanntmachung der Genehmigung durch die Baudirektion in Kraft.
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Abkiirzungen

ABV  Verordnung tber die ndhere Umschreibung der Begriffe und Institute sowie Uber die Mess-
und Berechnungsweisen (Allgemeine Bauverordnung, LS 700.2)

ARE  Amt fir Raumentwicklung

BZO Bau- und Zonenordnung

PBG  Planungs- und Baugesetz des Kantons Zirich (LS 700.1)
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>

1 Anlass

Auf dem Grundstiick Kat.-Nr. 3774 steht ein landwirtschaftliches Nebengebaude (Vers.-Nr. 26),
bestehend aus einer Scheune und einem an sie angebauten Schopf, das seit 1988 nicht mehr
landwirtschaftlich genutzt wird.

Auf dem angrenzenden Grundstlick Kat.-Nr. 4095 betreibt die Familie Trachsel seit 1990 die
Landmaschinen-Werkstatt «Trachsel Landmaschinen». Im Betrieb arbeiten Hansruedi und Liselotte
Trachsel sowie ihr Sohn Remo Trachsel. Der Betrieb beschaftigt zwei Angestellte und bildet zwei
Lernende aus. Weil die Landmaschinen immer grésser werden, reicht die heutige Werkstatthéhe
von 3.4 m oft nicht aus und die Landmaschinen miissen im Freien repariert werden. Zudem ist die
Werkstatteinfahrt auf beiden Seiten durch Nachbarsgebaude eingeschrankt und die Larmemissio-
nen sind unglinstig gegenlber diesen Nachbarsgebduden. Ein Weiterbetrieb im jetzigen Zustand
ist auf die Dauer nicht moglich. Deshalb soll die Landmaschinen-Werkstatt in das im Gestaltungs-
planperimeter stehende Nebengebdaude samt Umschwung verlagert werden. Das Gebaude eignet
sich von der Grosse und Lage her ausserordentlich gut als Landmaschinen-Werkstatt, und die
Landmaschinen kénnen unter Dach repariert werden.

Das Grundstiick unterliegt der Gestaltungsplanpflicht geméss Art. 36 BZO'. Diese besagt «In den
im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten darf nur auf Grund eines Gestaltungsplans gebaut
oder die Nutzung geandert werden.»

Der vorliegende Gestaltungsplan schafft die planungsrechtliche Voraussetzung fir die Umnutzung
des bestehenden Gebéaudes inkl. Umschwung.

2 Gegenstand

Das Planungsvorhaben ist ein Privater Gestaltungsplan geméass 8 83 ff. PBG Gber das im Zonen-
plan bezeichnete gestaltungsplanpflichtige Gebiet im Weiler Herferswil. Er setzt die Gestaltungs-
planpflicht gemass Art. 36 BZO um.

Der Gestaltungsplanperimeter umfasst folgende Flachen:

in Grund- Eigentiimer Flache Beschrieb

stiick Nr. [m?]

3774 Hansruedi Trachsel 2’105 Grundsticksteil mit landwirtschaftlichem
Nebengebaude

3773 Christian Trachsel 111 Wegflache (Grundstiicksteil)

Total 2'216

3 Erlauterung von Bestimmungen und Plan

3.1 Geltungsbereich (Ziff. 1.3)

Der Gestaltungsplanperimeter umfasst das Areal des umzunutzenden Geb&udes in Grundstiick Nr.
3774 sowie den nordlich anschliessenden, bestehenden Landwirtschaftsweg in Grundstlick Nr.
3773.

Mit dem Einbezug des letzteren und der Unterschrift des entsprechenden Grundeigentiimers ist
die Zufahrt Gber diesen Weg rechtlich gesichert.

' in der Fassung gemaéss Teilrevision BZO «Herferswil 84»
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3.2 Zweck und Zielsetzung (Ziff. 1.4)
Den Gestaltungsplanzweck gibt Art. 36 Abs. 2 BZO vor:

2) Im Gebiet «Herferswil 84» gilt folgender Zweck:
- Ausschluss der Wohnnutzung
- gewerbliche Nutzung mit einem direkten Zusammenhang zur Landwirtschaft
- Erhalt des landwirtschaftlichen Charakters von Gebaude und Umgebung

Der Gestaltungsplan ermdglicht es, das bestehende, ehemals landwirtschaftlich genutzte Neben-
gebaude in eine Landmaschinen-Werkstatt mit angegliedertem, jedoch untergeordnetem Verkauf
von Landmaschinen und Kleingeraten umzunutzen. Aus planerischer Sicht ist es jedoch weder
nétig noch sinnvoll, die Nutzung auf diesen spezifischen Zweck bzw. einzig auf diesen bestimm-
ten Betriebstyp einzuschréanken. Da nie ausgeschlossen werden kann, dass eine Firma einmal ein-
geht oder aus welchen Griinden auch immer wegzieht, soll ein angemessener Spielraum fiir einen
kinftigen anderen Betrieb offengehalten werden.

Entscheidend ist der direkte Zusammenhang zur Landwirtschaft. Aus planerischer Sicht ware es
unangemessen, am Rande des Weilers und nach der bisherigen Nutzungsgeschichte irgendein
Gewerbe ohne Zusammenhang zur Landwirtschaft zuzulassen. Deshalb richtet sich der Zweck
explizit auf «Gewerbe mit einem direkten Zusammenhang zur Landwirtschaft» aus.

Der «direkte Zusammenhang zur Landwirtschaft» soll auch in der Gestaltung von Gebaude und
Umgebung zum Ausdruck kommen. Auch aus orts- und landschaftsbildlichen Griinden sollen die
landwirtschaftliche Herkunft erkennbar und der entsprechende Charakter von Gebdude und Um-
gebung erhalten bleiben.

Mit der Bewahrung des landwirtschaftlichen Charakters geht jedoch einher, dass sich die neue
gewerbliche, in Verbindung mit der Landwirtschaft stehende Nutzung auch als solche zeigen darf.
Es ist nicht Zweck des Gestaltungsplans, diese neue Nutzung zu kaschieren und/oder ein klinstli-
ches Idyll zu schaffen. Von daher diirfen Objekte wie z.B. abgestellte Maschinen, Pneustapel,
gelagerte Ersatzteile usw. auch sichtbar sein und die gelebte Nutzung zum Ausdruck bringen.

Hingegen sollen auf jeden Fall entsprechende Bestimmungen verhindern, dass die um- oder neu
gebauten Gebaudeteile unabsichtlich als Wohnbau oder die Umgebung als Garten in Erscheinung
treten.

Das gesamthafte Volumen der Werkstatt ist gegentiber dem heute zu kleinen Volumen so konzi-
piert, dass ein effizienter Betrieb mit den heute sehr grossen Landmaschinen moglich wird und
somit der Betrieb fir die jetzige Generation gesichert ist. Es sind jedoch keine Reserveflachen
vorhanden, welche anderweitig genutzt werden kénnten.

3.3 Bebauung (Ziff. 2)

Im Rahmen des Gestaltungsplans mdgliche Um-, Ersatz- und Anbauten werden beispielartig durch
die Visualisierungen in den folgenden Unterkapiteln und das Richtprojekt im Anhang dargestellt.
Die Details sind nicht massgebend, sondern im Bauprojekt und Baubewilligungsverfahren auszuar-
beiten und zu beurteilen. Massgebend fir die konkrete Gestaltung des Bauprojekts ist unter ande-
rem das Merkblatt «Bauen in Kernzonen» der Gemeinde Mettmenstetten.

3.3.1 Allgemeine Bestimmungen (Ziff. 2.1)

Bst. b): Diese Bestimmung trégt - zusammen mit denjenigen von Ziff. 3 - dazu bei, dass der land-
wirtschaftliche Charakter des Gebaudes bestmadglich erhalten bleibt. Bei den brauchbaren, wieder-
zuverwendenden Materialien wird v.a. an Bretter und Latten der Holzfassaden gedacht.

’ Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 6
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3.3.2 Baubereich A (Ziff. 2.2)

Ansicht von Sltidosten

Ansicht von Stdwesten

= Ansicht von Nordosten

Bst. a): Mit der mdglichen Verlangerung des Satteldachs und des darunter liegenden Baukdrpers
nach Westen kann der bestehende Anbau, welcher den Charakter eins Provisoriums hat, aufgeho-
ben werden (s. Abb. «Ansicht von Stidwesten»).

Bst. c): Die Anhebung des unteren, flacheren Teils des bestehenden nordseitigen Schragdachs
ermdglicht die Ausbildung eines genliigend grossen und geniigend hohen Werkstattraums, und die
Einfahrtstore kommen mit ihrer Oberkante nicht in den Bereich der Traufe zu liegen. Die Anhe-
bung erfolgt so, dass sie mit dem verlangerten Schopfdach bezliglich Hohenlage von Knick bzw.
First und der Traufen eine Einheit bildet. Damit wird die Neigung dieses Dachteils bei ca. 15 °
a.T. liegen (s. Abb. «Ansicht von Nordosten»).
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3.3.3 Baubereich B (Ziff. 2.3)

Ansicht von Stdosten (links) und von Nordosten (rechts)

Dieser Baubereich ermdglicht einen eingeschossigen Anbau Uber dem bestehenden Unterge-
schoss, damit die Werkstatt eine genligende Grosse erreicht.

Die Werkstatt, welche im bestehenden Teil sowie im neuen Anbau zusammenhangend unterge-
bracht wird, bendtigt diese Grosse, um eine effiziente Arbeitsweise zu gewahrleisten. Die Haupt-
durchfahrt Stid-Nord der Werkstatt darf nicht durch zerlegte oder getrennte Maschinen oder Trak-
toren blockiert sein. Dies wirde den Betrieb blockieren. Zerlegte Maschinen bendétigen eine Ar-
beitsflache von 6 bis 7 Metern Breite. Dieser Platz kann im Anbau realisiert werden. Dadurch
kénnen die grossen Traktoren sinnvoll rangiert und unter Dach repariert werden.

Mit dem Anbau in diesem Baubereich entsteht zwar ein neuer Baukoérper, doch wird der beste-
hende gegenliberliegende Anbau (im Westen von Baubereich A) aufgehoben. Damit erfahrt die
Volumetrie keine Verschlechterung im Sinne einer grosseren Unruhe; die Gesamtform «Scheune
mit giebelseitigem Anbau» wird einfach umgedreht.

Mit dem Anbau bzw. Aufbau auf dem bestehenden Untergeschoss wird eine strassenseitige Fas-
sade Uber zwei Geschosse entstehen. Deren Héhe wird jedoch durch den Materialwechsel von
Beton im Untergeschoss zu Sichtbackstein oder Holz im Erdgeschoss optisch gebrochen. Allen-
falls kann die Erdgeschossfassade noch leicht zurlickversetzt werden. Diese Detailgestaltung ist
im Bauprojekt und Baubewilligungsverfahren zu klaren.

Das bestehende Untergeschoss mit dem klinftigen Aufbau bzw. der Baubereich B ragen in den
Strassen- bzw. Wegabstandsbereich geméass § 265 Abs. 1 PBG hinein. Dies ist zuldssig, da die
BZO in Art. 6 Abs. 2 bestimmt: «Wo es zur Erhaltung des Orts- und Strassenbildes beitragt, ist
das Bauen bis an die Strassengrenze zuldssig, sofern die Verkehrssicherheit und die Wohnhygiene
gewabhrleistet sind.»

3.3.4 Baubereich C (Ziff. 2.4)

Ansicht von Nordosten

Ingenieure fir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 8
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Ansicht von Stdwesten

3.4 Gestaltung (Ziff. 3)

Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, dass der landwirtschaftliche Charakter des Gebaudes
bestmdglich erhalten bleibt. Zudem stellen sie eine gewisse gestalterische Einheitlichkeit und
Stimmigkeit sicher.

Da bereits der bestehende ehemalige Stallteil eine ortstypische Sichtbacksteinmauer aufweist,
kann auch der neue, vorgelagerte Baukoérper in Baubereich B eine solche aufweisen.

Da in Holzfassaden — abgesehen von betrieblich notwendigen Toren — nur Fenster hinter transpa-
renter Schalung? zuléssig sind, wird sich ein ruhiges, an eine Scheune gemahnendes Bild erhalten
bzw. ergeben. Da Backsteinfassaden Ublicherweise fir Stélle angewendet wurden und diese lie-
gende Fenster aufwiesen, sind in Entsprechung zu diesem Bild in Backsteinfassaden nur liegende
Fenster zulassig.

Die Vermeidung heller Farbténe bei den Fensterrahmen - selbst wenn sie hinter der transparenten
Schalung liegen - tragt zur geringeren Auffalligkeit der Fenster bei. In der gleichen Absicht werden
bei Gelandern helle, glanzende Materialien wie verzinkter Stahl, Aluminium u.a. ausgeschlossen.

3.5 Nutzung (Ziff. 4)
Die zulassige Nutzung gibt bereits die BZO in Art. 36 Abs. 2 vor:

Im Gebiet «Herferswil 84» gilt folgender Zweck:
- Ausschluss der Wohnnutzung
- gewerbliche Nutzung mit einem direkten Zusammenhang zur Landwirtschaft

Die Besonderen Bestimmungen Gbernehmen diese Vorgabe und halten fest, dass auch eine Wie-
deraufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung nicht ausgeschlossen ist.

Um sicherzustellen, dass der Verkauf von landwirtschaftsnahen Produkten wie Maschinen, Gera-
ten und Ersatzteilen nur in untergeordnetem Masse stattfindet, ist in den Bestimmungen festge-
halten, dass ein solcher Verkauf nur im Zusammenhang mit dem Betrieb einer solchen Werkstatt
erlaubt ist und dies nur in untergeordnetem Masse. Aus diesem Grund ist auch eine allféllige Aus-
stellungs- und Verkaufsflache dazu beschrankt.

Zur gewerblichen Nutzung mit einem engen Zusammenhang zur Landwirtschaft hat sich bereits
Kap. 3.2 «Zweck und Zielsetzung (Ziff. 1.4)» gedussert.

3.6 Umgebung (Ziff. b)

Fir die vorgesehene Nutzung der Liegenschaft als Landmaschinen-Werkstatt muss die Umgebung
in einem grosseren Umfang als bisher befestigt werden, da flrr die Zu- und Wegfahrt, das Manov-
rieren und Abstellen der Landmaschinen Flachen in diesem Umfang benétigt werden. Die versie-

2 Fassadenlattung, bei der im Bereich der Fenster jede zweite Latte unterbrochen ist
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gelten Vorplatze vor der Werkstatt sind nétig, damit kein Sand/Kies in die Werkstatt einge-
schleppt und die erforderliche Sauberkeit gewahrleistet wird. Die neue, in der stidéstlichen Ecke
des Perimeters anzulegende Zufahrt fir Personen- und Lieferwagen wird versiegelt, da sie relativ
steil ist; bei einer blossen Chaussierung wiirde Kies auf die untenliegende Strasse abgeschwemmt
und der Winterdienst ware nicht ausreichend mdglich. Die Bestimmungen beschrénken die Versie-
gelung von Flachen auf das betrieblich notwendige und maximal auf das im Plan dargestellte
Ausmass.

Das untenstehende Luftbild aus dem Zeitraum 2014/2015 zeigt die befestigten Flachen in der
Umgebung. Im Vergleich damit bleibt die Ermdglichung weiterer betrieblich notwendiger Befesti-
gungen in einem vertretbaren Rahmen.

\_
k et

Im Weiteren sorgen die Bestimmungen daflir, dass méglichst wenig Stitzmauern gebaut und Ho-
henunterschiede vorzugsweise mit Wiesenbdschungen Gberwunden werden. Sie sorgen auch fir
die Verwendung regionstypischer Materialien und Pflanzen. Mit Findlingen oder wildférmigen oder
gespaltenen Sandsteinblécken in unverfugtem Aufbau werden allféallige Stiitzmauern einen her-
kommlichen, ortstypischen Charakter aufweisen (wie z.B. Stiitzmauern von Scheunen-Hochein-
fahrten) und sich gut in die bauerliche Umgebung einfligen; die Fugen kénnen Kleintieren Unter-
schlupf bieten.

Der im Luftbild (s.0.) sichtbare Baum in der Stidostecke des Perimeters besteht nicht mehr; er
wurde krankheitsbedingt entfernt. Der Gestaltungsplan verlangt einen Ersatz. Der in der Nordost-
ecke bestehende Baum darf fir die Anlage des Vorplatzes mit Rampe entfernt werden.

> g pW Ingenieure flir Geomatik Planung Werke Affoltern a.A. Seite 10



} Gemeinde Mettmenstetten - Privater Gestaltungsplan «Herferswil 84» Bericht

3.7 Erschliessung (Ziff. 6)

3.7.1 Zufahrtsrouten und Wendemaoglichkeit

In grossraumiger Hinsicht erfolgt die Zufahrt mit grossen Maschinen und Lastwagen der Zulieferer
von Affoltern a.A., Rifferswil oder Hausen a.A. her kommend ab der Jonentalstrasse (bis 16 t
Gesamtgewicht wegen der Gewichtsbeschrankung bei der Briicke Uiber den Jonenbach) und von
Mettmenstetten her kommend ab der Albisstrasse (griin gepunktete Linien in der Abb. unten). Der
rot hinterlegte Abschnitt soll wegen der engen Platzverhéltnisse und zur Entlastung des Ortskerns
nicht befahren werden. Der Betriebsinhaber hat Kunden und Zulieferer entsprechend zu informie-
ren und die Zufahrtsstrecke zu signalisieren. Personen- und Lieferwagen sowie kleine Maschinen
kénnen auch die blau gepunkteten Zufahrten benttzen.

\\

»\

*

<-====9 Zufahrt fir grosse Maschinen und Lastwagen

<-====9 zysitzliche Zufahrt fir Personen- und Lieferwa-
gen sowie kleine Maschinen

keine Durchfahrt fiir grosse Maschinen und
Lastwagen

Gestaltungsplanperimeter

JQQEDngh
> &

Herferswil

“ Albisstrasse
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3.7.2 Ausbau der Erschliessung

Im unten dargestellten Strassenabschnitt muss die Zufahrt gemass den dargestellten Angaben
ausgebaut bzw. rechtlich gesichert werden. Die Kurve rechts in der Abbildung ist auf Lastwagen
des Fahrzeugtyps A® gemass Schweizer Norm SN 640 271a mit einem Hilfslinienradius Rx* von
10 m ausgelegt. Lastwagen mit Anhanger kénnen diese Kurve nicht beniitzen und miissen von
Norden, vom Weiler Hibscheren her, zufahren.

-

Uberfahrrecht ==

= Die Kurve von der Herferswilerstrasse in die aufwarts flihrende Zufahrtsstrasse (in der Abb.
rechts) muss auf Grundstiick Nr. 2567 ausgebaut werden.

= In der folgenden Kurve (in der Abb. links) ist das Uberfahrrecht vom Eigentiimer des Grund-
stiicks Nr. 2077 erforderlich.

= Die minimale Fahrbahnbreite betradgt gemass Zugangsnormalien 3.0 m. Diese ist in das Luftbild
eingepasst worden (hellblau gestrichelte Linien). Es zeigt sich, dass die tatsdchlich vorhandene
Fahrbahnbreite diese Anforderung gerade etwa erflllt. Es ist bei der Projektierung des Kurven-
ausbaus zu Uberprifen, ob an der Fahrbahn oder den Banketten allenfalls Verstarkungen oder
geringfiigige Verbreiterungen vorgenommen werden missen. Die Parzelle der aufwarts fihren-
den Zufahrtsstrasse ist genltigend breit, um diese aufzunehmen.

Die notwendigen Anpassungen sind mit der Gemeinde und den betroffenen Grundeigentiimern
Ruth Wolfisberg und Christian Trachsel — der Mitunterzeichner des Gestaltungsplans ist — bespro-
chen worden; deren Zustimmung liegt vor. Die Kosten gehen zulasten des Grundeigentiimers von
Grundstilick Nr. 3774 (Hansruedi Trachsel).

Fahrzeugtyp A wurde so festgelegt, dass die von ihm bei einem Abbiege- oder Wendevorgang
beanspruchte Flache fir etwa 85 % aller in der Schweiz verkehrenden schweren Lastfahrzeuge
genigt.

durch die Mitte der Fahrzeugvorderachse
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Die rechtliche Sicherstellung dieser - oder einer alternativen - Zufahrtsroute ist geméass Bericht des
ARE zur 2. Vorprifung Voraussetzung fiir die Genehmigung des Gestaltungsplans. Die (von der
Bauherrschaft [Hansruedi Trachsel]l zu bewerkstelligende) rechtliche Sicherstellung besteht in ei-
nem positiven Vorentscheid geméass 88 323f. PBG zur Bewilligungsfahigkeit des oben dargestell-
ten Kurvenausbaus und einem unterzeichneten Dienstbarkeitsvertrag fir die Gewahrung des Uber-
fahrrechts.

3.8 Energie (Ziff. 7)

Die Gemeinde Mettmenstetten verfligt (ber eine durch die Baudirektion im Jahr 2013 genehmigte
Energieplanung. Festlegungen zum Gestaltungsplanperimeter sind keine vorhanden.

Zur geniigenden Einpassung von Solaranlagen sind nur Indach-Anlagen zulassig.

3.9 Abweichungen von der BZO

Von den Bestimmungen der Regelbauweise geméass BZO weichen folgende Elemente ab:
= Gebaudelange:

Die Gebaudelange wird nach der Methode des flachenkleinsten Rechtecks gemass § 28 ABV
ermittelt, wie in folgender Abbildung dargestellt (links: bestehende Gebaude; rechts: maximal
mogliche Abmessungen geméss Baubereichen):

‘%\ /
-
|
A : A
Bereits die bestehende Scheune mit dem Schopf hélt mit einer Gebaudeldnge von 43.3 m die
gemass BZO maximal zuladssige Gebaudeldange von 30 m nicht ein. Der Schopf muss zur Ge-

baudeldnge gezahlt werden, da er mit einer gréssten Héhe von 8 m nicht als Besonderes Ge-
baude gilt.

ferswil

38.50 m

Der Gestaltungsplan lasst neu einen Anbau in Baubereich B zu. Einschliesslich diesem vermin-
dert sich die mdgliche Gebaudeldnge Uberraschenderweise um 4.8 m auf 38.5 m - dies, da die
Gebaudeldnge nun in einer andern Ausrichtung gemessen wird.

Somit wird die bestehende Abweichung von der BZO zwar ansehnlich vermindert, bleibt aber
doch bestehen.

= Dachneigung des nordseitigen unteren Dachteils des Hauptbaus:

Die Neigung dieses Dachteils wird bei ca. 15 ° a.T. liegen, wohingegen die BZO in Art. 7 Abs.
1 beidseitig gleiche Neigungen zwischen 30 °© a.T. und 45 © a.T. verlangt.

Der Erhalt des landlichen Charakters kann trotz dieser Abweichungen gewéhrleistet werden. Die
Gebaudelange von Scheune und Anbau alleine (Baubereiche A und B) ohne den Schopf in Baube-
reich C betragt gerade etwa 30 m. Der nicht regelbaukonforme Dachteil entspricht einer mogli-
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chen Dachform einer landwirtschaftlichen Nebenbaute. Zudem sind die Gestaltungsvorschriften
gemass Ziff. 3 insgesamt auf die Zielsetzung des landlichen Charakters ausgerichtet.

4 Planungsrechtlicher Kontext

4.1 Kantonaler Richtplan

Die einzige Festlegung, die den Gestaltungsplanperimeter betrifft, ist ein Landschaftsférderungs-
gebiet. Dazu besagt der Richtplantext in Kap. 3.8.2:

«Allen Landschaftsférderungsgebieten sind folgende Merkmale gemeinsam, die erhalten wer-
den sollen:

= sie sind wesentlich durch die ortsspezifische landwirtschaftliche Nutzung gepragt,
= sie sind vergleichsweise unverbaut und unzerschnitten,

= sie sind wichtige Lebensrdume und tGbernehmen Brickenfunktion fir Naturschutz und Bio-
diversitat.

Darlber hinaus werden fir die einzelnen Landschaftsféorderungsgebiete die aus kantonaler
Sicht relevanten individuellen Férderschwerpunkte in den Bereichen Landwirtschaft, Natur-
schutz, Erholung und Landschaftsbild bezeichnet:»

Herferswil gehort zum Gebiet Nr. 3 «Knonaueramt», fir welches bezliglich Naturschutz «isolierte
Restmoore aufwerten und vernetzen» und bezliglich Landschaftsbild «Obstgéarten erhalten, Zer-
schneidung vermeiden» festgelegt ist.

Die durch den Gestaltungsplan erméglichte Umnutzung und Veradnderungen tangieren keine allge-
meinen Ziele und individuellen Férderschwerpunkte.

4.2 Regionaler Richtplan

Der Regionale Richtplan Knonaueramt enthélt keine Eintrdge, die den Gestaltungsplanperimeter
betreffen.

4.3 Kommunale Nutzungsplanung

Der Gestaltungsplanperimeter liegt innerhalb der (kiinftigen) Kernzone B. Die Flache des Gestal-
tungsplanperimeters gehort zur Einzonung «Herferswil 84». Dieses Einzonungsvorhaben wird der-
selben Gemeindeversammlung zur Festsetzung vorgelegt wie der Gestaltungsplan (s. Kap. 6.1
«Ablauf»).

Zusammen mit der Einzonung wird in Art. 1 BZO und im Zonenplan ein Gebiet mit Gestaltungs-
planpflicht festgelegt.

Art. 36 Abs. 2 BZO gibt den Gestaltungsplanzweck vor:

2) Im Gebiet «Herferswil 84» gilt folgender Zweck:
- Ausschluss der Wohnnutzung
- gewerbliche Nutzung mit einem engen Zusammenhang zur Landwirtschaft
- Erhalt des landwirtschaftlichen Charakters von Gebdude und Umgebung

Far Herferswil wurde an der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2018 ein Kernzonenplan festge-
setzt.® Dieser Kernzonenplan wird entsprechend der vorgesehenen Einzonung revidiert und kommt
ebenfalls an der gleichen Gemeindeversammlung zur Festsetzung. Fir den Gestaltungsplanperime-

5 Beaziiglich dessen Rechtskraft und verfahrensmassigem Zusammenhang mit dem Gestaltungs-

plan s. Kap. 6.1 «Ablauf», letzter Abschnitt.
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ter sind keine Festlegungen (wie z.B. «im Ortsbild wichtige Bauten» oder «im Ortsbild wichtige
Aussenrdume») vorgesehen. Wie auch im Bericht zur Teilrevision BZO «Herferswil 84» festgehal-
ten, ist die bestehende Scheune mit Schopf keine ortsbildlich pragende Baute und schafft keine
bedeutenden Raumsituationen z.B. gegeniiber einem Strassen-/Platzraum oder anderen Gebduden.
Auch der bestehende Aussenraum ist ortsbildlich nicht von besonderer Bedeutung.

5 Ubrige Themen

5.1 Nachhaltigkeit

Die Werkstatt fir Landmaschinen in Herferswil ist die einzige in der Region Oberamt. Ohne sie
mussten die ansdssigen Landwirte viel langere Anfahrtswege auf sich nehmen. Das Geb&dude am
vorgesehenen Standort existiert bereits, wird aber seit langerem nicht mehr landwirtschaftlich
genutzt. Aus O0kologischer und raumplanerischer Sicht ist es sinnvoll, wenn das bestehende Ge-
baude effizient genutzt wird und keine zuséatzlichen Neubauten notwendig sind.

Far die Belebtheit und den Charakter von Dorfern und Weilern ist es wichtig, das Gewerbe zu
erhalten. Die Werkstatt bietet mindestens fiinf Menschen eine Arbeitsstelle und zwei Lernenden
einen Ausbildungsplatz, wobei die Nachfrage nach Lehrstellen im Betrieb gross ist. Das Angebot
ist jedoch vom Erhalt des Betriebs abhangig. Mit der vorgesehenen Lage am Siedlungsrand von
Herferswil kdnnen gleichzeitig die Larmbelastung innerhalb der Siedlung klein gehalten und die
lokalen Arbeits- und Ausbildungsplatze erhalten werden. Durch den Einstieg der jungen Generation
im Familienbetrieb ist dessen Fortbestand langerfristig gesichert.

5.2 Natur-, Landschafts- und Heimatschutz

5.2.1 Bundesinventare

Der Gestaltungsplanperimeter ist in keinem Bundesinventar enthalten.

5.2.2 Kantonale Inventare

Der Gestaltungsplanperimeter liegt mit seinem nérdlichen Rand im Objekt «Wirmzeitliche Seiten-
moranenlandschaft Jungalbis - Homberg - Sarhau mit Schmelzwasserrinne Jonental» des Geolo-
gisch-geomorphologisches Inventars (griine Flache in der Abb. unten).

Als Massnahmen sind aufgefliihrt: «Keine Gelandeverédnderungen wie Planierungen, Strassen-

durchbriiche und Abtragungen an den Moréanen sowie Auffillungen der Senken und Bachverbau-
ungen der Jonen. Strassen haben sich dem Geldnde anzupassen. Schutz der Findlinge vor Zersto-
rung und Abtransport.» Der Gestaltungsplan steht nicht im Widerspruch zu diesen Massnahmen.
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Der Gestaltungsplanperimeter liegt ebenfalls mit seinem nérdlichen Rand im Landschaftsschutzob-
jekt Nr. 103 «Seitenmorédnenlandschaft Jungalbis-Lattenhau und Homberg-Sarhau» des Natur-
und Landschaftsschutzinventars 190 (griine Flache in der Abb. unten).

7

Auch mit den fir dieses Objekt genannten Massnahmen - «Keine beeintrachtigenden Geldndever-
anderungen und Bachkorrektionen. Schutz der Findlinge vor Wegtransport und Zerstérungen» -
steht der Gestaltungsplan nicht in Widerspruch.

5.2.3 Kommunale Inventare

Das bestehende Gebaude ist im Inventar der Denkmalschutzobjekte mit kommunaler Bedeutung
nicht enthalten.

5.3 Larm

Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe geméass kommunaler Nutzungsplanung, d.h. die Stufe Il fir
die Kernzone B.

Mit der vorgesehenen Verschiebung der Werkstatt an den Siedlungsrand befinden sich weniger
Wohnhé&user im direkten Umfeld, wodurch die Anwohner vom betrieblichen Ladrm entlastet wer-
den. Zudem wird der Ortskern vom Verkehrslarm der Kunden entlastet.

5.4 Lufthygiene

Auf dem 6stlichen Nachbargrundstlick Kat.-Nr. 2077 befindet sich ein Viehbetrieb. Da im Gestal-
tungsplanperimeter keine Wohnnutzung erlaubt ist, missen keine Mindestabstédnde gemaéass An-
hang 2 Ziff. 512 der Luftreinhalteverordnung (LRV) eingehalten werden.

5.5 Altlasten

Weder der Kataster der belasteten Standorte noch der Priifperimeter flir Bodenverschiebungen
enthalten Eintrage im Gestaltungsplanperimeter.

5.6 Offentliche Gewasser und Naturgefahren

Im Gestaltungsplanperimeter befindet sich kein 6ffentliches Gewésser. Der Perimeter ist nicht von
Naturgefahren betroffen.
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5.7 Kinftige Nutzung der bestehenden Werkstatt
Die bestehenden Werkstattrdume am Standort Herferswil 60 bleiben als Werkstatt mit folgender
Nutzung bestehen:

= Montage und Reparatur von Spezialfahrzeugen/-maschinen (z.B. die vom Betrieb entwickelten
Triebachsanhénger)

= Reparatur von Kleinmaschinen und —geréaten
= Reparatur von Oldtimer-Traktoren
= Biro fur Konstruktion Spezialfahrzeuge und Archiv

Insbesondere die Montage und Reparatur von Spezialfahrzeugen/-maschinen, die mit viel Elektro-
nik und Hydraulik ausgestattet sind, muss getrennt von den Arbeiten an den grossen Landma-
schinen erfolgen, da sie anféallig auf Dreck und Staub sind.

Es wird somit im Gebaude Herferswil 60 zu keiner Umnutzung kommen.

6 Verfahren

6.1 Ablauf

Das Verfahren zur Festsetzung und Genehmigung des Gestaltungsplans lauft nach den Vorgaben
des PBG ab und wird mit demjenigen fir die Einzonung «Herferswil 84» gemass untenstehender
Tabelle koordiniert.

Der Gestaltungsplan muss durch die Gemeindeversammlung statt durch den Gemeinderat festge-
setzt werden, da er in wenigen Punkten den Rahmen der BZO Uberschreitet (s. Kap. 3.9).

Zeitraum (2018/19) Tatigkeit

Q
°
LS c
e © O
E E €
S o «©
o O x
Do 28. Juni Einreichung Einzonungs- und Gestaltungsplanvorlage bei der u
Gemeinde (und beim Kanton zur ersten Sichtung)
Di 3. Juli 1. Behandlung Vorlagen in Baukommission |
Mi 4. Juli - Mi 11.  Uberarbeitung Vorlagen aufgrund Behandlung in BK |
Juli
Do 12. Juli Einreichung Uberarbeitete Vorlagen bei der Gemeinde |
Di 17. Juli 2. Behandlung Gestaltungsplanvorlage in BK |
Do 27. Juli Besprechung lberarbeitete Gestaltungsplanvorlage zwischen H N
BK-Ausschuss, Planer und Grundeigentiimer
Do 2. August Einreichung weiter Uberarbeitete Gestaltungsplanvorlage bei |
der Gemeinde
Di 7. August 3. Behandlung Gestaltungsplanvorlage und definitive Behand- u
lung Einzonungsvorlage in BK; Verabschiedung zuhanden Ge-
meinderat
Di 14. August Behandlung der Vorlagen durch Gemeinderat und Verabschie- u
dung zuhanden Vorprifung und 6ffentlicher Auflage und An-
hérung
Mi 15. August Einreichung der Vorlagen beim Amt fir Raumentwicklung u
(ARE)
Fr 17. August — Di  6ffentliche Auflage und Anhérung u
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Zeitraum (2018/19) Tatigkeit

Q
°
£ c
© © ©
E E E
S o «©
o O x
16. Oktober
Fr 14. September Einreichung der revidierten Gestaltungsplanvorlage an das ARE H
zur Fortsetzung der Vorprifung
Do 16. August — Fr Vorprifung durch das Amt fir Raumentwicklung (ARE) [ |
23. November
Mo 17. Dezember — Uberarbeitung der Einzonungs- und Gestaltungsplanvorlage |
- Fr 18. Januar aufgrund 1. Vorprifung, 6ffentlicher Auflage und Anhérung
Fr 18. Januar Einreichung der Gberarbeiteten Vorlagen bei der Gemeinde und H
beim ARE
Mo 21. Januar - Mo 2. Vorprifung der Vorlagen durch das ARE [ |
18. Mérz
Di 19. - Do 21. allfallige Uberarbeitung der Vorlagen u
Marz
Di 26. Marz Behandlung der Vorlagen durch Baukommission und Verab- |
schiedung zuhanden Gemeinderat
Publikation Geschafte der ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung
bis Do 28. Marz allfallige Uberarbeitung und Einreichung definitive Vorlagen bei ®
der Gemeinde
Di 2. April Verabschiedung Vorlagen durch Gemeinderat zuhanden Ge- |
meindeversammlung
Mo 8. April Aktenauflage fiir Gemeindeversammlung
Di 23. April Festsetzung an ausserordentlicher Gemeindeversammlung u

Anschliessend folgt das kantonale Genehmigungsverfahren (und allfallige Rekursverfahren).

Zur planungsrechtlichen Rechtsgrundlage: Die Gemeinde hat Anfang Juli 2018 (nach Ablauf der
Rekursfrist) die an der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2018 festgesetzte Teilrevision der
BZO mit neuen Kernzonenpléanen der Baudirektion zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung
und die Festsetzung wurden am 22. Méarz 2019 publiziert mit 30 Tagen Rekursfrist. Nach unbe-
nutztem Ablauf der Rekursfrist oder der Erledigung allfélliger Rekurse kann die teilrevidierte BZO
mit den neuen Kernzonenplanen in Kraft gesetzt werden. Dann wird die fiir die Einzonung und den
Gestaltungsplan erforderliche Rechtsgrundlage rechtskraftig sein. Bis zu diesem Zeitpunkt werden
Einzonung und Gestaltungsplan immer unter dem Vorbehalt der Rechtskraft der teilrevidierten
BZO und der neuen Kernzonenpldne behandelt.

6.2 Vorpriifung durch das Amt fiir Raumentwicklung

6.2.1 Uberblick

Uber die Vorpriifung der am 16. August 2018 eingereichten und der am 12. September 2018

nachgereichten revidierten Unterlagen erstattete das ARE mit Brief vom 26. November 2018 Be-
richt. Dieser kritisierte insbesondere bauliche Veranderungen, die dem landwirtschaftlichen Cha-
rakter widersprechen, den Verlust der Hierarchie zwischen Haupt- und Nebengebauden aufgrund
der mdglichen Anbauten, die Entstehung eines unruhigen Konglomerats aus verschiedenen zuei-
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nander bezugslosen Bauten, die Flachdacher/Terrassen von zwei Anbauten, die zu starke Veran-
derung der Topografie und die weitgehende Entfernung von Wiesland (im damals noch grésseren
Perimeter). Eine Genehmigung konnte nicht in Aussicht gestellt werden.

Die Vorprifungsergebnisse, notwendige Anpassungen und mogliche Losungen wurden an einer
Besprechung zwischen ARE, Gemeinde und Planungstrager (Grundeigentiimer) mit Beizug von
dessen Planer, Rechtsanwaltin und Architekt am 14. Dezember 2018 eingehend besprochen. Auf
dieser Basis wurden das Richtprojekt und der Gestaltungsplan Gberarbeitet und zur 2. Vorprifung
eingereicht.

Uber die 2. Vorpriifung erstattete das ARE mit Brief vom 28. Marz 2019 Bericht. Es wurden un-
tergeordnete Prazisierungen, Anpassungen und Abklarungen verlangt, welche grdsstenteils aufge-
nommen werden konnten.

6.2.2 Nicht beriicksichtigte Antrdage
Folgende Antrage aus der 1. Vorprifung wurden nicht bertcksichtigt:
= Punkt 3 «Beurteilung in Einzelnen», Abschnitt «Bestimmungen», Stichwort «Gestaltung»:

«Es ist [...] die Erfullung der unter Art. 6, 8 und 9 BZO formulierten Festlegungen nachzuwei-
sen»: Diese Festlegungen muss ein Bauprojekt unabhangig vom Gestaltungsplan einhalten, da
die BZO - soweit der Gestaltungsplan keine abweichenden Festlegungen trifft - ohnehin gilt
(Ziff. 8.1 der Besonderen Bestimmungen). Die von der BZO abweichenden Festlegungen und
deren Vertraglichkeit mit der Zielsetzung des landwirtschaftlichen Charakters sind in Kap. 3.9
behandelt.

= Punkt 3 «Beurteilung in Einzelnen», Abschnitt «Bestimmungen», Stichwort «Landschaftsinven-
tar»:

«Die Gestaltungsplanbestimmungen sind deshalb mit Vorgaben zu ergédnzen, welche den Erhalt
der Moranenlandschaft im Bereich des Grundstlickes sicherstellen und beeintrachtigende Ge-
landeveranderungen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzobjektes Glberkommunaler
Bedeutung verhindern»: Das Grundstlick bzw. der Gestaltungsplanperimeter werden nur im
nordlichsten Teil vom genannten Objekt erfasst (s. Kap. 5.2.2). In diesem Bereich sind - abge-
sehen von der kleinen Verladerampe - keine Gelandeverdanderungen zuldssig. Ergdnzende
schitzende Bestimmungen ertibrigen sich deshalb.

= Punkt 3 «Beurteilung in Einzelnen», Abschnitt «Bestimmungen», Stichwort «Zu Art. 2.1 Allge-
meine Bestimmungen»:

«Hingegen fehlen Angaben zum massgebenden Terrain. Diese sind zu ergédnzen»: Es werden
keine Angaben zum «massgebenden Terrain» gemacht, da der gewachsene Boden in § 5 ABV
definiert ist, was auch fir den Gestaltungsplanperimeter gilt. Die zuldssige Geldndeverande-
rung far die Anlage des sldlichen Vorplatzes erlangt keine Massgeblichkeit fiir Bauten, da die
Gebaudevolumetrie Uber die Besonderen Bestimmungen geregelt ist.

=  Punkt 3 «Beurteilung in Einzelnen», Abschnitt «Bestimmungen», Stichwort «Zu Art. 6 Kom-
pensation von Fruchtfolgeflache»:

«Ilm Erlauterungsbericht ist aufzuzeigen, wie das 6ffentliche Interesse an der Erhaltung von Bé-
den und Fruchtfolgeflachen berlcksichtigt wurde. Wird der beabsichtigten Einzonung und dem
Gestaltungsplan «Herferswil 84» raumplanungsrechtlich zugestimmt, so ist dem Kanton fir die
Genehmigung der Einzonung ein Konzept zur Kompensation der Fruchtfolgeflachen im Sinne
der Erwagungen einzureichen. Andernfalls ist zu bestatigen, dass die Kompensation erfolgt,
wenn der Verlust an Fruchtfolgeflachen infolge Einzonungen in der Gemeinde eine Gesamtfla-
che von mehr als 5'000 m? betragt.»

Gemass telefonischer Ricksprache mit der Fachstelle Bodenschutz vom 15.01.2019 sind diese
Antrage ohne ihr Zutun in den Vorprifungsbericht zum Gestaltungsplan eingeflossen. Die An-
trége sind vorliegend irrelevant, da nach Rechtskraft der Einzonung - d.h. vor Rechtskraft des
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Gestaltungsplans - die Fruchtfolgeflachen entfallen. Somit muss und kann das Thema der
Fruchtfolgeflachen gar nicht im Gestaltungsplan behandelt werden.

Folgende Antrage aus der 2. Vorprifung wurden nicht berlcksichtigt:

=  Punkt 3 «Beurteilung in Einzelnen», Abschnitt «Situationsplan 1:500», Stichwort «Bestehende
Strassen und Wegen»:

«Es sind in Plan und Legende zwei Signaturen fir versiegelte (asphaltierte) resp. unversiegelte
Strassen bzw. Wege einzufiihren [...]»: Dieser Antrag bezieht sich auf den nérdlich gelegenen
Landwirtschaftsweg, von dem angenommen wurde, er sei heute weitgehend geschottert, und
er sei als solcher zu belassen. Dieser Weg ist aber bereits bis auf Flucht Westfassade des
Schopfs in Baubereich C asphaltiert. An dieser Situation ist weder eine Anderung vorgesehen
noch durch den Gestaltungsplan zugelassen. Somit erlbrigt sich die Einflihrung einer Signatur
flr unversiegelte Wege.

=  Punkt 3 «Beurteilung in Einzelnen», Abschnitt «Bestimmungen», Stichwort «Zu Art. 3 Gestal-
tung»:

«Die Bestimmung ist dahingehend zu ergédnzen, dass Backsteinfassaden in gemischt rot-gelber
Ausflhrung ortstypisch sind [...]»: Es kann nicht Inhalt einer Gestaltungsplanbestimmung sein
zu deklarieren, was ortstypisch ist. Dieser Hinweis wurde stattdessen im Bericht in Kap. 3.4
angebracht.

«Die Bestimmungen sind dahingehend zu ergédnzen, dass die Tore mit einer Holzverkleidung zu
versehen und die Fensterflachen in den Toren auf ein Minimum zu reduzieren sind»: Da die To-
re als Rolltore ausgebildet werden (die nach oben eingerollt werden), ist eine Holzverkleidung
nicht méglich. Stattdessen wurde die farbliche Gestaltung von «unauffallig» auf «der jeweili-
gen Fassade angepasst» gedndert. Neben den Fenstern in der Ostfassade in Baubereich B bie-
ten die Tore die einzige Belichtungsmaoglichkeit fir die Werkstatt und sind somit als deren we-
sentliche Befensterung anzusehen. Deshalb wurde «die angemessene Belichtung der Werk-
statt» zum Massstab flr die Fensterflachen in den Toren gemacht. Sollte sich die Ausflihrung
von ausreichend befensterten Rolltoren in Holz als machbar erweisen, kénnen solche Tore im
Baubewilligungsverfahren unter der Bestimmung «farblich der jeweiligen Fassade angepasst» -
sofern sie sich in einer Holzfassade und nicht in einer Sichtbacksteinfassade befinden - ver-
langt werden.

6.3 Mitwirkungsverfahren

6.3.1 Offentliche Auflage

Die offentliche Auflage fand vom 17. August 2018 bis 16. Oktober 2018 statt. Es gingen keine
Stellungnahmen ein.

6.3.2 Anhérung

Gemass § 7 Abs. 1 PBG sind die nach- und nebengeordneten Planungstrager anzuhéren. Es han-
delt sich hier um die Nachbargemeinden (insbesondere Rifferswil und Aeugst a.A.) und die Zir-
cher Planungsgruppe Knonaueramt ZPK.

Die Anhorung erfolgte zeitgleich mit der 6ffentlichen Auflage. Es ging einzig von der ZPK eine
kombinierte Stellungnahme zur Teilrevision BZO und zum Gestaltungsplan ein. Bezliglich Gestal-
tungsplan wies die ZPK darauf hin, dass sich die Erhaltung der Landmaschinen-Werkstatt teils
auch mit regionalen Anliegen deckt. Der ZPK-Vorstand begriisste, «dass mit der Gestaltungsplan-
pflicht Wohnnutzungen explizit ausgeschlossen werden, gewerbliche Nutzungen in einem engen
Zusammenhang zur Landwirtschaft stehen missen und der landwirtschaftliche Charakter von Ge-
baude und Umgebung zu erhalten ist und diese Vorgaben im vorliegenden Gestaltungsplan umge-
setzt werden».
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6.3.3 Nicht beriicksichtigte Einwendungen

keine
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7 Anhang

7.1 Richtprojekt
Das Richtprojekt stammt von Spah Architektur AG, Waidstrasse 11, 8037 Zirich.

Die folgenden Planausschnitte sind nicht massstablich dargestellt. Sie sind nicht verbindlich und
begriinden keine Rechtsanspriiche. Sie dienen der lllustration eines moéglichen Umbaus und halten

die bestehenden Masse fest.

Das Nullniveau liegt auf 579.82 m.i4.M.
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Grundriss Dachgeschoss, 1:200

Die in den Planen dargestellten Nutzungen neben der eigentlichen Werkstatt wie Empfang, Blro, Lager u.a. ge-
horen zwingend zur Werkstatt und damit in dieses Gebaude. Es ist betrieblich nicht sinnvoll mdglich, diese am
bestehenden Standort zu belassen, da zwischen Biro- und Werkstattpersonal zahlreiche Riickfragen stattfinden,
da das Werkstattpersonal rasch in digitale Unterlagen Einsicht nehmen kénnen muss, da Ersatzteile in unmittel-
barer Nédhe der Werkstatt greifbar sein miissen etc.
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Rubrik: Raumplanung Publizierende Stelle:

Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung Gemeinde Mettmenstetten - Bauamt, Albisstrasse 2, 8932
Publikationsdatum: KABZH - 27.09.2019 Mettmenstetten

Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000426

Kanton: ZH

Teilrevision kommunale Nutzungsplanung und privater Gestaltungsplan, Herferswil 84
/ Inkraftsetzung, Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8932 Mettmenstetten

Inkrafttreten nach Rechtskraft der genehmigten Festset-
zung

Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung (Bau- und
Zonenordnung) und privater Gestaltungsplan Herferswil 84
in der Gemeinde Mettmenstetten

Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und privater
Gestaltungsplan, Herferswil 84, wurde von den Stimmbe-
rechtigen der Gemeinde Mettmenstetten an der Gemeinde-
versammlung vom 23. April 2019 und von der Baudirektion
mit Verfigung vom 30. Juli 2019 genehmigt. Gemass
Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 17.
September 2019 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die
Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und der private
Gestaltungsplan Herferswil 84 treten am Tag nach der Publi-
kation in Kraft.

Mettmenstetten, 27. September 2019

Gemeinderat Mettmenstetten

Rechtliche Hinweise:

Kontaktstelle:

Gemeinde Mettmenstetten - Bauamt
Albisstrasse 2

8932 Mettmenstetten

11



	Genehmigungsverfügung (BDV 0857/19 vom 30.07.2019)
	Plan
	Vorschriften
	1 Allgemeine Bestimmungen
	1.1 Rechtsgrundlage
	1.2 Bestandteile
	1.3 Geltungsbereich
	1.4 Zweck

	2 Bebauung
	2.1 Allgemeine Bestimmungen
	2.2 Baubereich A
	2.3 Baubereich B
	2.4 Baubereich C

	3 Gestaltung
	4 Nutzung
	5 Umgebung
	6 Erschliessung
	7 Energie
	8 Schlussbestimmungen
	8.1 Verhältnis zum übergeordneten Recht
	8.2 Inkrafttreten


	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	1 Anlass
	2 Gegenstand
	3 Erläuterung von Bestimmungen und Plan
	3.1 Geltungsbereich (Ziff. 1.3)
	3.2 Zweck und Zielsetzung (Ziff. 1.4)
	3.3 Bebauung (Ziff. 2)
	3.3.1 Allgemeine Bestimmungen (Ziff. 2.1)
	3.3.2 Baubereich A (Ziff. 2.2)
	3.3.3 Baubereich B (Ziff. 2.3)
	3.3.4 Baubereich C (Ziff. 2.4)

	3.4 Gestaltung (Ziff. 3)
	3.5 Nutzung (Ziff. 4)
	3.6 Umgebung (Ziff. 5)
	3.7 Erschliessung (Ziff. 6)
	3.7.1 Zufahrtsrouten und Wendemöglichkeit
	3.7.2 Ausbau der Erschliessung

	3.8 Energie (Ziff. 7)
	3.9 Abweichungen von der BZO

	4 Planungsrechtlicher Kontext
	4.1 Kantonaler Richtplan
	4.2 Regionaler Richtplan
	4.3 Kommunale Nutzungsplanung

	5 Übrige Themen
	5.1 Nachhaltigkeit
	5.2 Natur-, Landschafts- und Heimatschutz
	5.2.1 Bundesinventare
	5.2.2 Kantonale Inventare
	5.2.3 Kommunale Inventare

	5.3 Lärm
	5.4 Lufthygiene
	5.5 Altlasten
	5.6 Öffentliche Gewässer und Naturgefahren
	5.7 Künftige Nutzung der bestehenden Werkstatt

	6 Verfahren
	6.1 Ablauf
	6.2 Vorprüfung durch das Amt für Raumentwicklung
	6.2.1 Überblick
	6.2.2 Nicht berücksichtigte Anträge

	6.3 Mitwirkungsverfahren
	6.3.1 Öffentliche Auflage
	6.3.2 Anhörung
	6.3.3 Nicht berücksichtigte Einwendungen


	7 Anhang
	7.1 Richtprojekt


	Publikation Inkraftsetzung (28.09.2019)



